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Rechnungsangaben

1. Vollst�ndiger Name und vollst�ndige Anschrift des leistenden 
Unternehmers und des Leistungsempf�ngers

2. Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Ust-
IdNr.) des leistenden Unternehmers

3. Ausstellungsdatum
4. Rechnungsnummer - fortlaufende Nummer die nur einmal

vergeben wird 
5. Menge und Bezeichnung des Gegenstands der Lieferung oder Art 

und Umfang der sonstigen Leistung.
6. Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung



Rechnungsangaben

7. Entgelt f�r die Lieferung oder sonstige Leistung � aufgeschl�sselt 
nach Steuers�tzen und einzelnen Steuerbefreiungen sowie jede 
im voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht 
bereits im Entgelt ber�cksichtigt ist.

8. Anzuwendender Steuersatz sowie auf das Entgelt entfallender 
Steuerbetrag

9. Hinweis an Privatpersonen, dass die Rechnung �ber 
Werkleistungen im Zusammenhang mit Grundst�cken 
(= Bauleistungen) zwei Jahre aufbewahrt werden muss



Grunds�tzlich gilt:

�Rechnungen sind auf Papier 
auszustellen
�Elektronische Rechnungen 
m�glich, wenn der Empf�nger 
zustimmt
�Unterschrift ist nicht 
erforderlich!



Provisionsabrechnungen

� 14 Abs. 2 Satz 2 UStG:
Ein Leistungsempf�nger (vertretenes Unternehmen) kann 
eine Rechnung �ber eine Lieferung oder sonstige Leistung 
(Handelsvertretert�tigkeit) ausstellen

Provisionsabrechnung = Gutschrift
� die gleichen formalen Voraussetzungen wie f�r eine 

normale Rechnung 
� muss Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID des 

Handelsvertreters enthalten



Provisionsabrechnung

� 87c Abs. 1 HGB:
Verpflichtung des Unternehmens, dem Handelsvertreter 
eine Abrechnung �ber ihm zustehende Provisionen aus 
seiner T�tigkeit zu erstellen

�alle abzurechnenden Gesch�fte unter Angabe des 
vertraglich vereinbarten Provisionssatzes
��bersendung s�mtlicher Rechnungskopien entbindet 
nicht von der Abrechnungspflicht
�keine Mitwirkungspflicht des Handelsvertreters, 
insbesondere keine Kostentragungspflicht

� aber � grunds�tzliche Informationspflicht des HV



Provisionsabrechnung

Rechnung auf Basis einer 
Provisionsabrechnung oder 
Umsatzaufstellung

Rechnung auf Basis einer 
Provisionsabrechnung oder 
Umsatzaufstellung

Rechnung nur 
mit Zusatz
Rechnung nur 
mit Zusatz



Zahlungsziel

� F�lligkeit der Zahlung sp�testens nach Zugang der 
Rechnung, wenn nichts anderes vereinbart wird

� Zeitpunkt der F�lligkeit der Zahlung kann frei vereinbart 
werden = Zahlungsziel

� F�lligkeit ist zur gerichtlichen Durchsetzung der 
Zahlung zwingend erforderlich!



Mahnungen

Entgeltforderungen m�ssen nicht angemahnt werden!

ABER

� 286 Abs. 3 BGB: 
Zahlt der Schuldner einer Entgeltforderung nicht 30 
Tage nach F�lligkeit oder Zugang der Rechnung tritt 

Verzug ein

� 286 Abs. 3 BGB: 
Zahlt der Schuldner einer Entgeltforderung nicht 30 
Tage nach F�lligkeit oder Zugang der Rechnung tritt 

Verzug ein



Mahnungen

KOSTENTRAGUNGS-
PFLICHT f�r den Kl�ger

Vor gerichtlicher Geltendmachung der Zahlungsforderung:
� Schuldner schriftlich zur Zahlung auffordern
� Betrag konkret benennen
� letzte Zahlungsfrist setzen



Verzugszinsen

Basiszinssatz seit 01.01.2012 0,12 %

Verzugszinsen gem. � 288 BGB
Bei Verbrauchern: 5 % �ber dem Basiszinssatz
Bei Handelsgesch�ften : 8 % �ber dem Basiszinssatz

Zinsrechner im Internet:
www.zinsen-berechnen.de
www.basiszinssatz.info/zinsrechner.de



Mahnverfahren

Zahlt der Schuldner nicht fristgem��

Einfacher
Schneller          als das Klageverfahren

Kosteng�nstiger 



Mahnverfahren



Mahnbescheid - Antrag

� Einreichung bei dem zust�ndigen Mahngericht
� Baden-W�rttemberg - Amtsgericht (AG) Stuttgart
� Bayern � AG Coburg
� Berlin und Brandenburg � AG Wedding
� Bremen � AG Bremen
� Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern � AG Hamburg
� Hessen � AG H�nfeld
� Niedersachsen � AG Uelzen
� Nordrhein-Westfalen - OLG-Bezirk K�ln: AG Euskirchen 

ansonsten AG Hagen
� Rheinland-Pfalz und Saarland � die  AG Mayen
� Sachsen, Sachsen-Anhalt, Th�ringen � AG Aschersleben
� Schleswig-Holstein � AG Schleswig



Mahnbescheid - Antrag

Formulare erhalten Sie:

�www.mahngerichte.de

�Schreibwarenladen

Antragseinreichung:
�schriftlich oder 
�online (nur mit elektronischer Signatur)



Mahnverfahren � Voraussetzungen 

� Korrekte Antragstellung
� Mahngericht pr�ft ausschlie�lich die formalen 

Anforderungen, nicht den Anspruch an sich
1. Zust�ndiges Mahngericht des Antragstellers
2. Antragsteller und dessen Daten m�ssen angegeben 

sein
3. Antragsgegner und dessen Daten m�ssen angegeben 

sein, insbesondere ladungsf�hige Anschrift
4. Forderung muss angegeben sein
5. Zahlung der Gerichtsgeb�hren



Mahnverfahren - Kosten

- Kosten des Verfahrens sind abh�ngig vom Streitwert = 
Zahlungsforderung

- es entsteht eine 0,5 Gerichtsgeb�hr, mindestens aber 
23,00 Euro

Auszug aus der Gerichtskostentabelle:
Streitwert bis Euro GebÄhr in Euro

900,00 23,00

1.200,00 27,50

1.500,00 32,50

2.000,00 36,50

2.500,00 40,50

3.000,00 44,50



Mahnbescheid - Formular

CDH Handels- und Beratungsdienst GmbH

Fanny-Zobel-Str. 9 12435 Berlin

9
Gesch�ftsf�hrerin
Birgit Marson

Fanny-Zobel-Str. 9

12435  Berlin D

D



Mahnbescheid - Formular

Mustermann GmbH

GmbH

Eichenstr. 7 00001 Maxhausen

Gesch�ftsf�hrer

24

Max Mustermann

Eichenstr. 7

00001 Berlin



Mahnbescheid � Formular35          Rechnung Nr. 1234-5 29.12.2011    29.12.2011     148,75

32 5       8,12 3                                      30.12.2011   
01.03.2012

30.12.2011  01.03.2012    2,02



Mahnbescheid - Formular

Wichtige Katalognummern:

Dienstleistungsvertrag 5
Handwerkerleistung 8
Kaufvertrag 11
Vermittlungs-/Maklerprovision 40
Warenlieferung 43
Werkvertrag/Werklieferungsvertrag 44



Mahnbescheid - Formular
1 X



Mahnbescheid

Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides

Das Formular wird Ihnen vom Mahngericht zugeschickt



Vollstreckungsbescheid

1

1



VollstreckungsbescheidX



Vollstreckungsbescheid

Vollstreckungsbescheid rechtskr�ftig!



Zwangsvollstreckung

Zahlt der Schuldner auch auf den Vollstreckungs-
bescheid nicht

Zwangsvollstreckung

Einen Gerichtsvollzieher k�nnen Sie �ber die 
Gerichtsvollzieherverteilerstelle des f�r den 
Antragsgegner zust�ndigen Amtsgerichtes beauftragen.



Vor-/Nachteile Mahnverfahren

Pro Contra
� wenn Schuldner Forderung nicht 

bestreitet, erlangt man kurzfristig 
einen gerichtlichen Titel

� 30j�hrige Verj�hrungsfrist
� Gerichtlicher Titel ohne 

Einschaltung eines 
Rechtsanwaltes 

� geringe Kosten

� Einwendungen des Schuldners 
nach Rechnungsstellung sind Indiz 
daf�r, dass Schuldner 
Widerspruch/Einspruch einlegen 
wird

� Wahl des automatischen 
�berganges in das streitige 
Verfahren f�hrt bei 
Widerspruch/Einspruch 
automatisch zu weiteren Kosten

� Im Vornherein genau pr�fen, ob 
Mahnverfahren �durchl�uft� oder 
ob Schuldner Widerspruch einlegt



Ein anderer Weg zu Ihrem Geld�

Handelsvertreter Unternehmen

Unternehmen Kunde

Handelsvertreter Unternehmen

Unternehmen Kunde

Handelsvertreter Kunde

Kunde Unternehmen

Handelsvertreter Kunde

Kunde Unternehmen



Abtretung

Abtretung gem. �� 398 ff. BGB in Verbindung mit 
Aufrechnung gem. �� 387 ff. BGB

Abtretung des Provisionsanspruches an einen Kunden, 
der darauf die Provision an den Handelsvertreter zahlt. 

Kunde kann aufgrund Abtretung seine 
Zahlungsverpflichtung aus einer Warenlieferung 
gegen�ber dem Unternehmen aufrechnen!



Abtretung � Form

Abtretungsvertrag

keine Formvorschrift
(�bernehmender Gl�ubiger kann �ffentliche Beglaubigung verlangen)

ABER: Schriftform ist zu empfehlen
� besserer Nachweis
� dem Schuldner vorgelegt werden

Vereinbarung zwischen 
�bertragendem (altem) Gl�ubiger 

und 
�bernehmendem (neuem) Gl�ubiger

Vereinbarung zwischen 
�bertragendem (altem) Gl�ubiger 

und 
�bernehmendem (neuem) Gl�ubiger



Abtretung

1. Offene Abtretung 
� Schuldner wird �ber Abtretung informiert

� Schuldner muss an neuen Gl�ubiger leisten

� Neuer Gl�ubiger zahlt an alten Gl�ubiger
� Schuldner von Leistungspflicht nicht befreit!

� Schuldner leistet an neuen Gl�ubiger
� Neuer Gl�ubiger rechnet gegen�ber Schuldner eigene 

Zahlungsverpflichtung auf
� Schuldner von Leistungspflicht befreit

� Schuldner leistet an alten Gl�ubiger
� Schuldner von Leistungspflicht nicht befreit



Abtretung � Folgen

2. Stille Abtretung
� Schuldner wird �ber Abtretung nicht informiert

� Schuldner kann an neuen oder alten Gl�ubiger leisten

� Neuer Gl�ubiger zahlt an alten Gl�ubiger
� Schuldner von Leistungspflicht nicht befreit

� Schuldner leistet an neuen Gl�ubiger
� Neuer Gl�ubiger rechnet gegen�ber Schuldner eigene 

Zahlungsverpflichtung auf
� Schuldner von Leistungspflicht befreit

� Schuldner leisten an �bertragenden Gl�ubiger
� Schuldner von Leistungspflicht befreit!!!



Abtretung � wichtige �berlegungen 

� Abtretung nur mit Rechnung
� Offene Abtretung schafft klare Verh�ltnisse
� Abtretungsverbot im Handelsvertretervertrag

� Abtretung ist unzul�ssig, wenn Abtretung vertraglich 
ausgeschlossen ist

� gefestigte Beziehung zum Kunden, mit dem Abtretung 
vereinbart wird
� Aufrechnung des Kunden kann zu Spannungen mit dem 

Unternehmen (Lieferanten) f�hren

� Pr�fung der Konsequenzen f�r HV
� Abtretung kann zu Spannungen mit dem vertretenen 

Unternehmen f�hren
� Risiko der K�ndigung des Handelsvertretervertrages




